


Normale Ansicht


Drucken







Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?



Zu Invest













	
Für ausländische Unternehmen 
	
Über uns 
	
Events 
	
Presse 
	
Kontakt 
	
Anmelden 




 






 [image: ]
 









 [image: ]
 








	

Länder






Länder







Wählen Sie einen Zielmarkt aus
	Karte öffnen







Kontinente
	Afrika
	Amerika
	Asien
	Australien
	Europa






Land suchen



Suche
























	

Branchen






Branchen







Wählen Sie eine Branche aus
	Übersicht Branchen
	Branchenchecks
	Branche kompakt







	

Agrar und Nahrungsmittel






Agrar und Nahrungsmittel





	Agrarwirtschaft
	Nahrungsmittelindustrie
	Übersicht "Agrar- und Nahrungsmittelindustrie"









	

Bau und Bergbau






Bau und Bergbau





	Bau
	Bergbau
	Übersicht "Bau und Bergbau"









	

Chemie und neue Materialien






Chemie und neue Materialien





	Chemikalien
	Neue Materialien
	Übersicht "Chemie und neue Materialien"









	

Energie und Umwelt






Energie und Umwelt





	Energie
	Umwelttechnik
	Übersicht "Energie und Umwelt"









	

Maschinenbau und Metallindustrie






Maschinenbau und Metallindustrie





	Maschinen- und Anlagenbau
	Metallindustrie
	Übersicht "Maschinenbau und Metallindustrie"









	

Mobilität






Mobilität





	Automobil
	Luft-, Schiffs-, und Schienenverkehr
	Transport und Logistik
	Übersicht "Mobilität"









	

Gesundheitswirtschaft






Gesundheitswirtschaft





	Arzneimittel
	Digitale Gesundheitswirtschaft
	Medizinische Biotechnologie
	Medizintechnik
	Übersicht "Gesundheitswirtschaft"









	

Digitalwirtschaft






Digitalwirtschaft





	Elektronik und Elektrotechnik
	IKT & Software
	Digitalisierung
	Übersicht "Digitalwirtschaft"









	

Dienstleistungen und Konsumgüter






Dienstleistungen und Konsumgüter





	Dienstleistungen
	Konsumgüter
	Übersicht "Dienstleistungen und Konsumgüter"




















	

Themen-Specials






Themen-Specials







Die weltweit wichtigsten Themen für deutsche Unternehmen
	Alle Themen-Specials







	Wiederaufbau Wirtschaft Ukraine
	Dekarbonisierung der Wirtschaft
	Diversifizierung der Außenwirtschaft
	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
	Globale Konnektivität
	Beyond Brexit
	Global Gateway
	Start-Ups













	

Unser Service






Unser Service







Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen, neue Märkte zu erschließen.
	Übersicht







	Unser Onlineangebot
	Broschüren
	Expertensuche
	My GTAI
	Newsletter
	Events und Webinare
	Podcast WELTMARKT
	Unsere Partner





















	
Für ausländische Unternehmen 
	
Über uns 
	
Events 
	
Presse 
	
Kontakt 
	
Anmelden 




 







Suche






 [image: ]
 











Durchsuchen Sie unser Angebot mit der Expertensuche
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30.12.2019 
 

Germany Trade & Invest (Stand: 30.12.2019)
In Griechenland können auch bereits vor Abschluss oder gar Einleitung eines Gerichtsverfahrens Sicherungsmaßnahmen (ασφαλιστικό μέτρο) vom Gericht angeordnet werden. Dies ist in den Artikeln 682 bis 703 der griechischen Zivilprozessordnung (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) geregelt.
Sachlich zuständig für die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen ist regelmäßig der Einzelrichter Gericht erster Instanz (μονομελές πρωτοδικείο). Ist allerdings in der Hauptsache der Friedensrichter (ειρηνοδικείο) zuständig, so erlässt er die Sicherungsmaßnahmen (Artikel 683 Absatz 2 Zivilprozessordnung). Ist die Hauptsache beim durch mehrere Richter besetzten Gericht erster Instanz (πολυμελές πρωτοδικείο) anhängig, so ist dies ebenfalls für den Erlass der Sicherungsmaßnahmen zuständig (Artikel 684 Zivilprozessordnung).
Das Gericht wird auf Antrag (Artikel 686 Zivilprozessordnung) Sicherungsmaßnahmen anordnen, wenn die Sache sehr eilt und der Antragsteller eine Forderung hat, die gesichert werden muss (Artikel 688 Absatz 1 Zivilprozessordnung). Eilbedürftig ist eine Sache beispielsweise dann, wenn der Kläger darlegen kann, dass eine unrechtmäßige Handlung des Beklagten einen bleibenden und irreparablen Schaden hervorrufen würde, wenn erst ein ordentlicher Prozess durchgeführt würde. Der Antragsteller muss das Bestehen der Forderung glaubhaft machen (Artikel 690 Absatz 1 Zivilprozessordnung).
In besonders dringenden Fällen kann das Gericht die Sicherungsmaßnahmen auch ohne vorherige Anhörung des Schuldners erlassen (Artikel 687 Absatz 1 Zivilprozessordnung).
Wurde die Sicherungsmaßnahme vor Einreichen der Klage im Hauptsacheverfahren erlassen, muss der Antragsteller grundsätzlich binnen 30 Tagen nach Veröffentlichung des Erlasses der Sicherungsmaßnahme Klage erheben. Das Gericht kann die Frist um 20 Tage verlängern (Artikel 693 Absatz 1 Zivilprozessordnung). Versäumt er die Klageerhebung, entfaltet die Sicherungsmaßnahme nach Fristablauf keine Wirkung mehr (Artikel 693 Absatz 2 Zivilprozessordnung).
Das Gericht kann anordnen, dass der Antragsteller Sicherheiten (εγγυοδοσία) stellt (Artikel 694 Absatz 1 Zivilprozessordnung). Leistet er nicht innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist die Sicherheit, wird die Sicherungsmaßnahme wirkungslos (Artikel 694 Absatz 2 Zivilprozessordnung).
Die Entscheidung über den Erlass der Sicherungsmaßnahmen hat keinen Einfluss auf die Entscheidung im Hauptsacheverfahren (Artikel 695 Zivilprozessordnung).
Wurde die Sicherungsmaßnahme unberechtigterweise erlassen, so hat der durch die Sicherungsmaßnahme Betroffene Anspruch auf Schadensersatz (Artikel 703 Zivilprozessordnung).
Germany Trade & Invest (Stand: 30.12.2019)
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Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.
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